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Sachverhalt und Anträge 

Am 4. September 1995 reichte die Anmelderin die 

europaische Pateritanmeldung Nr. 95 113 855.1 als 

Teilarimeldung zur Starnmanmeldung Nr. 93 903 774.3 em, 

weiche am 24. Februar 1993 eingereicht worden war. 

Nach Empfang eines Hinweises vom 11. April 1996 

bezQglich der für das vierte Jahr am 29. Februar 1996 

fãlligen JahresgebQhr, zahite die Anmelderin diese 

JahresgebQhr mit Zuschlag am 15. April 1996. 

Am 13. Mai 1996 wurde der Anmelderiri gemãiS 

Regel 69 (1) EPU mitgeteilt, dag die europãische 

Patentanmneldung gemag Artikel 86 (3) EPU als 

zurQckgenommen gelte, weil die Jahresgebuhr für das 

dritte Jahr und die ZuschlagsgebQhr nicht entrichtet 

worden waren. 

IV. 	Mit Telefax vorn 29. Mai 

eine Entscheidung gem 

die Wiedereinsetzung in 

wurden die Jahresgebuhr 

Zuschlagsgebuhr und die 

entrichtet und die Antr 

1996 beantragte die Anmelderin 

Regel 69 (2) EPU und hilfsweise 

den vorigen Stand. Gleichzeitig 

für das dritte Jahr, die 

WiedereinsetzungsgebUhr 

ge begrQndet. 

V. 	Am 30. Juli 1996 hat die Prüfungsabteilung (Formal- 

sachbearbeiterin) den Antrag auf eine Entscheidung des 

EPA gemAS Regel 69 (2) EPU zuruckgewiesen. Die 

Entscheidung, dag die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPU 

zugetroffen habe, wurde damit begrUndet, dag die 

3. JahresgebUhr weder am Fãlligkeitstag noch mit 

Zuschlag innerhalb von sechs Monaten nach Flligkeit 

gezahit worden sei, und dag die Aninelderin für eine 

rechtzeitige Zahlung zu sorgen hatte, unabMngig davon, 

ob sie einen Hinweis auf Artikel 86 (2) EPU erhalten 

hatte. Gleichzeitig erfolgte eine Kurzmitteilung, da 
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über den Antrag auf Wiedereinsetzung nach Rechtskraft 

der Entscheidung gemag Regel 69 (2) EPU oder 

gegebenenfalls un Beschwerdeverfahren entschieden werde. 

VI. 	Am 9. August 1996 legte die Anmelderin gegen diese 

Entscheidung Beschwerde ein und reicht.e gleichzeitig die 

BeschwerdebegrQndung em. Die BeschwerdegebUhr wurde am 

12. August 1996 entrichtet. 

Die Anmelderin erstrebt die Aufhebung der angefochtenen 

Entscheidung und die Fortsetzung des Prufungsverfahrens. 

Den mit Schreiben vom 29. Mai 1996 hiifsweise gesteilten 

Antrag auf Wiedereinsetzung h.lt sie aufrecht. 

Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulassig. 

Gem&S Regel 69 (2) wird eine Entscheidung nur getroffen, 

wenn das EPA die Auffassung des Antragstellers nicht 

teilt. Dies ist hier der Fall, wie sich aus den GrUnden 

der angefochtenen Entscheidung ergibt. Deren Tenor 1st 

jedoch unzutreffend formuliert und hätte formell richtig 

lauten rnQssen: "Die europaische Patentanmeldung 

Nr. 95 113 855.1 gilt gemag Artikel 86 (3) EPU als 

zuruckgenommen". Mit der in Regel 69 (2) angesprochenen 

Entscheidung 1st die "sachliche" Entscheidung gemeint. 

Nach deren Vorschrift 1st dagegen im vorliegenden Fall 

die "ZurQckweisung" des Antrags auf eine Entscheidung 

nicht zulssig. Denn diese Formulierung wUrde bedeuten, 

dag die PrUfungsabteilung sich weigert, eine sachliche 

Entscheidung zu treffen. 

DarUber hinaus hat die Prufungsabteilung zu Unrecht 

nicht Uber den Hilfsantrag entschieden. Der Hilfsantrag 

wird für den Fall gesteilt, dag der 1-lauptantrag nicht 
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gewahrt werden kann; er rQckt dern Hauptantrag nach und 

war in der gleichen Entscheidung zu bescheiden wie der 

Hauptantrag. Das von der Prüfungsabteilung einge- 

schlagene Verfahren ist zum einen nicht verfahrens-

Okonomisch und konnte zum anderen den Antragstelier dazu 

zwingen, zweimal eine Beschwerde einlegen zu rnQssen. Das 

Verfahren der PrQfungsabteilung steilt somit einen 

wesentlichen Verfahrensmangel dar, der im vorliegenden 

Fall zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und 

ohne sachliche Entscheidung zur ZurUckverweisung an die 

PrUfungsabteilung führen muf, darnit diese gleichzeitig 
Qber den Hauptantrag und Qber den hilfsweise gestellten 

Wiedereinsetzungsantrag entscheidet. 

Eine Entscheidung der Karnmer Qber diesen Wiederein-

setzungsantrag, wie es die EeschwerdefQhrerin anregt, 

ist nicht zulssig, da gemag Artikel 122 (4) EPU über 

den Wiedereinsetzungsantrag das Organ entscheidet, das 

über die versäurnte Handlung zu entscheiden hat. Dies ist 

hier die Prufungsabteilung. 

4. 	GemdS Regel 67 EPU wird die Ruckzahlung der 

Beschwerdegebuhr angeordnet, wenn der Beschwerde 

stattgegeben wird und die Ruckzahlung wegen eines 

wesentlichen Verfahrensrnangels der Billigkeit 

entspricht. Hier wird der Beschwerde insoweit 

stattgegeben, als die angefochtene Entscheidung 

aufgehoben wird. Ein wesentlicher Verfahrensrnangel 

liegt, wie oben dargelegt, vor. Die RQckzahlung 

entspricht auch der Billigkeit, da der Beschwerde-

führerin selbst kein prozessuales Fehiverhalten 
vorzuwerfen ist. 
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Ent scheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz 

zurückverwiesen mit der Anordnung, gleichzeitig über 

1-laupt- und Hilfsantrag zu entscheiden. 

Die BeschwerdegebQhr wird zurUckerstattet. 
w 

Die Gescháftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

/ 

s:U UL 	
/ 

M. Beer 	 J.-C. Saisset 

v 

. 2381.D 


